
 

 

 

An die THERMOPOR Ziegelwerke 
 

 
Betreff: Konformitätserklärung zur Verwendung des Dünnbettmörtels JURALITH LDM in 
Verbindung mit bauaufsichtlichen Zulassungen / Bauartgenehmigungen der THERMOPOR GmbH 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die THERMOPOR GmbH | 86497 Horgau bestätigt Ihnen die Verwendbarkeit des leichten, deckelnden 
Dünnbettmörtels „JURALITH LDM“ in Verbindung mit sämtlichen THERMOPOR-Planziegelzulassungen 
bzw. Bauartgenehmigungen der TV-, SL-, ISO-Reihe sowie von Innenwandziegeln. Der Mörtel wurde 
zur Aufnahme beim Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin beantragt und bereits bewilligt. Die 
schriftliche Ergänzung in den aufgeführten Zulassungsbescheiden wird in absehbarer Zeit erfolgen. 
 
Für die Ausführung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-1 in Ver-
bindung mit DIN EN 1996-1-1/NA. Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dünnbettverfahren 
ohne Stoßfugenvermörtelung auszuführen. Bei der Herstellung des Mauerwerks mit dem Dünnbett-
mörtel ist dieser mit dem speziell hierfür entwickelten Mörtelschlitten auf die Lagerflächen der vom 
Staub gereinigten Planhochlochziegel als geschlossenes Mörtelband aufzutragen 
 
Für die Richtigkeit aller Angaben. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
M. BP. Dipl.-Ing. (FH) André Staniszewski  
Geschäftsführer Technik THERMOPOR GmbH 
 
Anlagen: Leistungserklärung | Technisches Merkblatt JURALITH Leicht-Dünnbettmörtel 

Horgau, 02.02.2022 


